
Cloppenburg, 30.10.202470 - Umweltamt 
70.1 Untere Wasserbehörde 
Az.: 2949/2024 
Bearbeiter/in: Norrenbrock

BImSchG Genehmigung Verfahrensart G
Bauherr:
Energiekontor Windfarm ZWP THÜ 
GmbH & Co. KG 
Amtsdamm 26 
27628 Hagen

Bauvorhaben:
Neubau von 3 Windkraftanlagen des Typs N175/6.X mit einer Nabenhöhe von 179 m und 
einem Rotordurchmesser von 175 m____________________________________________
Baugrundstück:
Friesoythe - Thüle___________________________________________________________
Katasterbezeichnung:
Gemarkung Friesoythe, Flur 32, Flurstück 68/6 
Gemarkung Friesoythe, Flur 32, Flurstück 64
Gemarkung Friesoythe, Flur 37, Flurstück 7/7_____________________________________

1.) Stellungnahme

Es bestehen aus Sicht der Unteren Wasserbehörde weiterhin (auch nach Vorlage der ergän
zenden Unterlagen vom 09.10.2024) Bedenken gegen den geplanten Windpark. Die Beden
ken ergeben sich insbesondere aus der Stellungnahme zum Thema Oberflächenentwässe
rung.

Die Stellungnahme vom 04.09.2024 hat hinsichtlich der Ausführungen zu den Punkten 
Grundwasserhaltung und AwSV sowie Bodenschutz weiterhin Bestand.

Hinsichtlich der Oberflächenentwässerung ergeben sich folgende Bedenken:

Gemäß Antragsunterlage „16.1.6.2 Entwässerung und Verrohrungen_20240730“ soll ein 
Gewässer dritter Ordnung auf einer Länge von knapp 600 m verfüllt werden, um hierüber 
Erschließungssstraßen und weitere temporäre Nutzflächen zur Errichtung der Windkraftan
lagen zu errichten.
Die nachgereichte Begründung „16.1.6.3 Begründung Verfüllung Graben_20241001_V2“ 
sagt aus, dass weder eine westliche, noch eine östliche Verschiebung der Erschließungs
straßen und temporären Nutzflächen technisch möglich ist.

Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden, da die Verlegung von Kran- und Montage
flächen für technisch möglich erachtet wird, wodurch auch eine Verlegung der Erschlie
ßungsstraßen ebenfalls technisch möglich wird. Die Antragsunterlagen sind dementspre
chend nachzuarbeiten.
Aus diesem Grund kann einer vollständigen Verrohrung des oben genannten Gewässers 
nicht zugestimmt werden.

Zuschlag für die Mitwirkung bei einer Amtshandlung: 36,50€
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Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

Norrenbrock


